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1. Zweck 

 

Dieses Reglement bezweckt die rechtsgleiche Behandlung von Baurechtsnehmern an 

Grundstücken der Bürgergemeinde Felsberg. 
 

2. Geltungsbereich 

 

Das Reglement gilt sowohl für den Bürgerrat als auch die Bürgergemeindeversammlung im 

Rahmen ihrer statuarischen Zuständigkeiten und Kompetenzen. 
 

Die Kompetenz zum Vollzug des jeweiligen Baurechtsvertrages liegt beim Bürgerrat, wel-

cher die zur Durchsetzung des Beschlusses der Bürgergemeindeversammlung und dieses 

Reglements notwendigen weiteren Bedingungen und Auflagen im Einzelfall vertraglich fest-

setzt. 
 

3. Voraussetzungen der Baurechtsnehmer 

 

Die Bürgergemeinde räumt an ihrem Grundeigentum selbständige und dauernde Baurechte 

nur an folgende Personengruppen ein: 
 

a) Bürger, die seit mindestens 10 Jahren ununterbrochen in der Gemeinde Felsberg woh-

nen oder gewohnt haben; 
 

b) natürliche und juristische Personen mit 15-jährigem ununterbrochenen Wohnsitz 

bzw. Sitz in der Gemeinde Felsberg haben oder gehabt haben. 
 

Jeder Bewerber (einschliesslich Ehepaare) kann höchstens eine Parzelle im Baurecht er-

halten.  
 

Der Baurechtsnehmer darf in der Regel über kein eigenes Bauland in der Gemeinde Fels-

berg verfügen. 
 

Es bestehen keine Ansprüche auf die Einräumung selbständiger und dauernder Baurechte. 
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4. Kaufpreis 

 

Der Quadratmeterpreis für Bauland im Baurecht wird jährlich durch die Bürgerversammlung 

festgesetzt. Dieser tritt rückwirkend auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Traktanden-

liste in Kraft. Verändern sich die Bodenpreise stark, so sind auch während des Jahres die 

Preise anzupassen. 
 

5. Baurecht 

 
Das Bauland wird als selbständiges und dauerndes Baurecht gemäss Art. 675 und 779 ff. 
ZGB und der nachfolgenden Bestimmungen abgegeben. 
 

Das Baurecht wird in der Regel für die Dauer von 100 Jahren eingeräumt. Spätestens zehn 

Jahre vor Ablauf der Baurechtsdauer hat der Baurechtsberechtigte mit der Baurechtsgebe-

rin Verhandlungen über eine allfällige Verlängerung des Baurechtsvertrages aufzunehmen. 
  

Der Baurechtszins wird im Baurechtsvertrag festgelegt. 
 

Zur Sicherstellung des Baurechtszinses kann jederzeit ein gesetzliches Pfandrecht gemäss 

Art. 779i und k ZGB eingetragen werden. 
 

Im Baurechtsvertrag ist der Beitrag des Baurechtsberechtigten an die Kosten der Erschlies-

sung verbindlich festzulegen. 
 

6. Nebenkosten 

 

Die Handänderungssteuer, Grundbuchgebühren, Vermessungs- und Vermarchungskos-

ten, sowie die Perimeter Anteile gehen zu Lasten des Baurechtsnehmers. 
 

7. Situation und Grösse der Parzellen 

 

Die Situation und die Grösse der Bauplätze richten sich nach den Überbauungsplänen. 
 

Wo solche noch nicht bestehen, hat der Bürgerrat für die Ausarbeitung der Überbauungs-

pläne (Quartierpläne) im Rahmen des Baugesetzes und der Zonenvorschriften zuhanden 

der Bürger-gemeindeversammlung besorgt zu sein. 
 

8. Überbauungsfrist  

 

Das Baurechtsgrundstück ist vom Baurechtsnehmer innert der Frist von einem Jahr, seit 

Beschluss der Bürgerversammlung zu überbauen. Diese Frist kann vom Bürgerrat nur aus 

zwingenden Gründen und nur für ein Jahr verlängert werden. 
 

Läuft die Überbauungsfrist unbenützt ab, so macht die Bürgergemeinde den vorzeitigen 

Heimfall geltend. Die mit der Einräumung des Baurechts verbundenen Nebenkosten wer-

den nicht erstattet. 
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9. Erschliessungs- und Umgebungsarbeiten 

 

Die Bauten, Erschliessungs- und Umgebungsarbeiten sind so zu gestalten, dass der Bau 

und das Baugrundstück nach deren Fertigstellung einen einwandfreien Eindruck machen, 

und die Überbauung des ganzen Gebietes nicht stört (insbesondere durch mehrere gleiche 

oder ähnliche Gebäude). Dem Bürgerrat sind spätestens gleichzeitig mit der Baueingabe 

an die Baubehörde der Gemeinde sämtliche Pläne zu Genehmigung zu unterbreiten. 
 

Gegenüber Strassen, Wegen, Kultur- und Weideland sind die Bauplätze einzufrieden. 

 

10. Ausnahmen 

 

In begründeten Fällen können die Bürgergemeindeversammlung und der Bürgerrat von die-

sen Richtlinien abweichen. 
 

11. Inkrafttreten 

 

Dieses Reglement ist von der Bürgergemeindeversammlung vom 7. Dezember 2006 ge-

nehmigt und am 29. Mai 2024 teilrevidiert worden. Das revidierte Reglement tritt mit Be-

schlussfassung durch die Bürgergemeindeversammlung vom 29. Mai 2024 sofort in Kraft. 
 

Alle mit diesen Richtlinien in Widerspruch stehenden Bestimmungen werden aufgehoben. 
 
 
 

Felsberg, den 29. Mai 2024 
 
 

Der Bürgerrat: Marco Danuser, Präsident 
 
Andrea Gredig, Vizepräsident und Aktuar  


